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K l e i n e  A n f r a g e

der Abgeordneten Rothe-Beinlich (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

und

A n t w o r t

des Thüringer Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur

Situation des Religions- und Ethikunterrichts in Thüringen II

Die Kleine Anfrage 3520 vom 8. Novenber 2013 hat folgenden Wortlaut:

Religions- und Ethikunterricht sind laut Artikel 25 der Verfassung des Freistaats Thüringen ordentliche Lehr-
fächer an staatlichen Schulen. Trotzdem werden diese Fächer an staatlichen Thüringer Berufsschulen nicht 
flächendeckend angeboten. Seitens der christlichen Kirchen wurde jedoch in der Vergangenheit immer wie-
der darauf hingewiesen, dass es wegen der sinkenden Schülerinnen- und Schülerzahlen zunehmend schwe-
rer fällt, flächendeckend Religionsunterricht anzubieten. Aufgrund geringer Anmeldezahlen für den katholi-
schen Religionsunterricht sollen zudem Unterrichtsangebote auf den Nachmittag oder auf einen Samstag 
gelegt worden sein, um mehrere Schülerinnen und Schüler gemeinsam unterrichten zu können. Außerdem 
soll der Religionsunterricht aus diesem Grund auch jahrgangsübergreifend unterrichtet werden. Kritisch wird 
auch die Qualifikation der Lehrenden beurteilt, da nicht nur Lehrkräfte mit Hochschulabschluss im entspre-
chenden Fach eingesetzt werden, sondern auch anderweitig Qualifizierte.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie viele Lehrkräfte unterrichten derzeit an staatlichen Schulen evangelischen, katholischen und jüdischen 
Religions- und Ethikunterricht und wie viele davon haben im entsprechenden Fach einen Hochschul-
abschluss (bitte jeweils gegliedert nach Schulart, staatliche oder kirchliche Lehrkräfte sowie die Unter-
scheidung nach Hauptstudiengang, Nebenstudiengang beziehungsweise keinen Hochschulabschluss 
im entsprechenden Fach)?

2. Wie viele Lehrkräfte, die derzeit an staatlichen Schulen evangelischen, katholischen und jüdischen Reli-
gions- und Ethikunterricht unterrichten, werden in den nächsten fünf Jahren voraussichtlich alters- oder 
anderweitig bedingt ausscheiden?

3. Wie viele Lehrkräfte, die derzeit an staatlichen Schulen evangelischen, katholischen und jüdischen Religi-
ons- und Ethikunterricht unterrichten, sind an mehr als einer Schule tätig und welche Stundenminderung 
entsteht dadurch und welche Fahrtkosten werden jährlich dafür erstattet?

4. Wie viele Fachberaterinnen und Fachberater für evangelischen, katholischen und jüdischen Religions- 
und Ethikunterricht gibt es in Thüringen (bitte gegliedert nach Fach, Schultyp und Schulamtsbereich)?

5. Wie viele Studierende haben in den vergangenen fünf Jahren ihr Lehramtsstudium für evangelische oder 
katholische Theologie beziehungsweise evangelische oder katholische Religionslehre oder für Ethik-
unterricht an einer Hochschule in Thüringen abgeschlossen (bitte gegliedert nach Jahr und Lehramt)?



Drucksache 5/7110 Thüringer Landtag - 5. Wahlperiode

2

6. Wie viele Referendariatsstellen wurden in den vergangen fünf Jahren an Lehramtsstudierende mit der 
Fachausbildung evangelische oder katholische Religionslehre beziehungsweise evangelische oder ka-
tholische Theologie vergeben (bitte gegliedert nach Jahr und Schulart)?

7. Wie viele Fachlehrerinnen und Fachlehrer für evangelische oder katholische Theologie beziehungsweise 
Religionslehre oder für Ethikunterricht haben sich in den vergangenen fünf Jahren für den staatlichen 
Schuldienst beworben und wie viele dieser Bewerberinnen und Bewerber wurden in diesem Zeitraum 
abgelehnt (bitte gegliedert nach Jahr und Schulart)?

8. Wie viele kirchliche Lehrkräfte wurden in den vergangenen fünf Jahren angefordert, welche davon wur-
den neu eingestellt und welche Geldsumme erhielten die Kirchen für ihre Lehrkräfte in diesem Zeitraum 
(bitte gegliedert nach Jahr)?

Das Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur hat die Kleine Anfrage namens der 
Lan desre gierung mit Schreiben vom 6. Januar 2014 wie folgt beantwortet:

Zu 1.:
Die entsprechenden Daten zu den Lehrkräften und Lehrkräften mit Hochschulabschluss sind in den Anla-
gen 1 und 2 dargestellt.
Für eine Unterscheidung nach Hauptstudiengang und Nebenstudiengang liegen keine statistischen Daten vor.

Anzumerken ist, dass der Anteil der Lehrkräfte mit Hochschulabschluss in den erfragten Fächern relativ gering 
ist, da nach 1990 eine große Anzahl an Lehrkräften eine zusätzliche Unterrichtserlaubnis erworben hat. Hier-
bei handelte es sich um Weiterbildungen, die nicht als eigenständiger Hochschulabschluss gezählt werden.

Im Religionsunterricht werden nur Lehrkräfte eingesetzt, die über eine Ausbildung (wenigstens Lehrbefähi-
gung) und eine Missio/Vocatio der Kirche verfügen.
Bei den kirchlichen Lehrkräften in evangelischer Religionslehre handelt es sich um Theologen und Kate-
cheten. Diese besitzen keine Lehrbefähigung in evangelischer Religionslehre, da sie kein Lehramtsstudi-
um absolviert haben.
Bei den kirchlichen Lehrkräften in katholischer Religionslehre handelt es sich um Theologen und Gemein-
dereferenten.

Zu 2.: 
Bis zum Ende des Schuljahres 2017/2018 werden von den Lehrkräften, die gegenwärtig an staatlichen Schu-
len evangelischen, katholischen oder jüdischen Religions- bzw. Ethikunterricht erteilen, nach derzeitigem 
Kenntnisstand 262 Personen aus dem Schuldienst ausscheiden. Darüber hinaus werden 67 Personen im ge-
nannten Zeitraum in die Freistellungsphase der Altersteilzeit wechseln. Der Umfang des Einsatzes in diesen 
Fächern im aktuellen Schuljahr bei den einzelnen Personen reicht von einer bis zu 24 Stunden pro Woche.

Zu 3.: 
Derzeit unterrichten 191 staatliche und 79 kirchliche Lehrkräfte in den genannten Unterrichtsfächern an 
mehr als einer Schule in Thüringen.

Für staatliche Lehrkräfte in den genannten Unterrichtsfächern erfolgt weder eine Stundenminderung noch 
werden die hierfür anfallenden Reisekosten gesondert erfasst.

Bei den kirchlichen Lehrkräften im Gestellungsvertragsverhältnis entstehen für das Land keine Fahrtkosten.
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Zu 4.:
Die Anzahl der Fachberater für die genannten Unterrichtsfächer stellt sich wie folgt dar:

Schulamtsbereich Schulart Unterrichtsfach Anzahl der 
Personen

Mittelthüringen Gy Ethik 1
ev. Religionslehre 1
kath. Religionslehre 1

bbS Ethik 1
ev. Religionslehre 1
kath. Religionslehre 1
Berufsethische 
Grundfragen

1

RS ev. Religionslehre 1

Nordthüringen GS kath. Religionslehre 1
RS Ethik 1

ev. Religionslehre 1
kath. Religionslehre 1

Gy Ethik 1
ev. Religionslehre 1

Ostthüringen GS Ethik 1
ev. Religionslehre 1

RS ev. Religionslehre 2
Gy ev. Religionslehre 1
bbS Berufsethische 

Grundfragen
1

Südthüringen GS Ethik 2
TGS Ethik 1
Gy Ethik 1
RS ev. Religionslehre 1

Westthüringen GS ev. Religionslehre 1
RS ev. Religionslehre 2
Gy Ethik 2
bbS Berufsethische 

Grundfragen
1

Die Anzahl der jeweiligen Anrechnungsstunden ist unterschiedlich (zwischen drei und 13) und berücksich-
tigt insbesondere den durch die Anzahl der betreuten Lehrer entstehenden Arbeitsaufwand. Die Aufgaben 
werden auch schulart- und gegebenenfalls schulamtsübergreifend wahrgenommen.
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Zu 5.:
Die entsprechenden Daten stellen sich wie folgt dar:

Lehramt an Fach als Erst-, Zweit- oder 
Drittfach gewählt

2008 2009 2010 2011 2012

Grundschulen Ev. Theologie/Religionslehre 7 10 7 9 18
Kath. Theologie/Religionslehre 1 2 4 6
Ethik 29 32 31 27 37

Regelschulen Ev. Theologie/Religionslehre 2 3 3 9 15
Kath. Theologie/Religionslehre 2 3 1 2 3
Ethik 13 25 36 56 58

Gymnasien Ev. Theologie/Religionslehre 5 6 15 10 10
Kath. Theologie/Religionslehre 1 1 5 5
Philosophie/Ethik 24 45 40 32 32

Zu 6.:
Die entsprechenden Daten sind in der Anlage 3 dargestellt.

Zu 7.:
Eine statistische Erhebung hierzu liegt nicht vor.

Zu 8.:
Die Anzahl der zur Erteilung des staatlichen Religionsunterrichts verwendeten kirchlichen Bediensteten wird 
statistisch nicht erhoben, da hierdurch kein Dienstverhältnis zum Land begründet wird.

Die der Personalgestellung zugrundeliegenden Gestellungsverträge stellen zentral auf die Erteilung von Un-
terrichtsstunden ab. Als Gestellungsgeld wurde aus dem Haushaltstitel 0405 67101 (Erstattung für evan-
gelischen und katholischen Religionsunterricht) bezogen auf die Schuljahre an die Kirchen folgende Geld-
summen gezahlt:
Schuljahr 2009/2010: 2.648.585,88 Euro
Schuljahr 2010/2011: 3.100.247,00 Euro
Schuljahr 2011/2012: 2.468.449,51 Euro 
Schuljahr 2012/2013: 2.154.093,08 Euro

In Vertretung

Prof. Dr. Merten
Staatssekretär

Anlagen*) 

*) Hinweis:
 Auf den Abdruck der Anlagen wurde verzichtet. Ein Exemplar mit Anlagen erhielten jeweils die Fraktionen und die 

Landtagsbibliothek. Des Weiteren können sie im Abgeordneteninformationssystem unter der oben genannten Druck-
sachennummer sowie im Internet unter der Adresse: www.parldok.thueringen.de eingesehen werden.
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Anzahl der Lehrkräfte mit Hochschulabschluss im Fach Ethik, Evangelische- und Katholische Religionslehre

Schuljahr 2012/2013

Schultraegerart in staatlicher Trägerschaft

Personengruppenart Lehrer

Befähigungsfach Ethik, Evangelische- und Katholische Religionslehre

Unterrichtsfach Ethik, Evangelische- und Katholische Religionslehre

Lehrer mit 
Hochschulabschluss 
in Ethik

Lehrer mit 
Hochschulabschluss 
in Evangelischer 
Religionslehre

Lehrer mit 
Hochschulabschluss 
in Katholischer 
Religionslehre

Grundschule 118 65 61
Regelschule 91 53 28
Gemeinschaftsschule 7 8 2
Gymnasium 60 44 31
Gesamtschule/Sonstige Schule 5 4
Förderschule 10 9 2
Kolleg
berufsbildende Schule 16 12
Gesamt 306 181 116

Hinweis: Ein Lehrer kann auch in mehreren Schularten unterrichten.
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Einsatz der Lehrkräfte im Ethik- und Religionsunterricht

Schuljahr.Schuljahr 2012/2013
Schultraegerart in staatlicher Trägerschaft
Personengruppenart Lehrer

Schulart Gruppe
Grundschule Regelschule Gemeinschaftsschule Gymnasium Gesamtschule/ 

Sonstige Schule
Förderschule Kolleg berufsbildende 

Schule
Gesamt

Fach Personengruppe Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen Personen
Tätigkeit im staatlichen Schuldienst Thüringens, 
vollständig oder teilweise tätig

1.437 857 100 354 59 401 1 89 3.293

Gesamt 1.437 857 100 354 59 401 1 89 3.293
Tätigkeit im staatlichen Schuldienst Thüringens, 
vollständig oder teilweise tätig

232 123 13 87 7 29 21 474

Kirchliche Lehrkräfte 55 48 3 61 2 8 1 11 163
Gesamt 287 171 16 148 9 37 1 32 637
Tätigkeit im staatlichen Schuldienst Thüringens, 
vollständig oder teilweise tätig

68 31 2 29 3 1 127

Kirchliche Lehrkräfte 29 25 5 33 2 2 53
Gesamt 97 56 7 62 2 3 3 180

1.814 1.081 123 563 70 438 2 124 4.095

Evangelische Religionslehre

Katholische Religionslehre

Gesamt

Ethik
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katholischer Religionslehre

LA bbS LA FÖPÄD LA GS LA GY LA RS
evangelische
Religionslehre 0 1 8 7 11
katholische
Religionslehre 0 1 4 3 5
evangelische
Religionslehre 0 1 9 6 1
katholische
Religionslehre 0 0 1 1 1
evangelische
Religionslehre 0 2 16 8 10
katholische
Religionslehre 0 0 4 3 3
evangelische
Religionslehre 0 1 9 13 7
katholische
Religionslehre 0 kein Bewerber 2 2 2

LA bbS LA FÖPÄD LA GS LA GY LA RS
evangelische
Religionslehre 0 0 7 4 3
katholische
Religionslehre 0 0 2 0 1
evangelische
Religionslehre 0 0 1 0 1
katholische
Religionslehre 0 0 0 0 0
evangelische
Religionslehre 0 0 3 0 2
katholische
Religionslehre 0 0 0 0 0
evangelische
Religionslehre 0 0 4 4 2
katholische
Religionslehre 0 0 0 0 3
evangelische
Religionslehre 0 0 1 1 2
katholische
Religionslehre 0 0 1 1 0
evangelische
Religionslehre 0 1 8 5 9
katholische
Religionslehre 0 0 4 0 1
evangelische
Religionslehre 0 0 7 5 1
katholische
Religionslehre 0 0 1 0 1
evangelische
Religionslehre 0 2 9 7 8
katholische
Religionslehre 0 0 3 1 1

evangelische
Religionslehre 0 1 7 5 6

katholische
Religionslehre 0 0 1 1 1

2013/August

2014/Februar
mögliche Einstellungen

angenommene Stellen/eingestellte Bewerber

2013/August

2014/Februar
mögliche Einstellungen

2012/August

2013/Februar

2009/August

2010/August

2011/Februar

2011/August

2012/Februar

Vergabe Referendariatsstellen für Lehramtsstudenten mit evangelischer oder 

vergebene Stellen

2012/August

2013/Februar
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